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Bekanntmachung der Neufassung der Studien- und 
Prüfungsordnung für das Bachelorstudium (BPO) an 
der Universität Bielefeld vom 15. März 2006 

Az.: 2201.1 
 
Aufgrund der §§  2 Abs. 4, 86 Abs. 1 und 94 Abs. 1 des 
Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (HG) vom 14. März 2000 (GV. NRW. S. 190), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. November 2004 
(GV. NRW. S. 752) wird nachstehend der Wortlaut der 

Prüfungs- und Studienordnung für das Bachelorstudium 
an der Universität Bielefeld in der vom 15. Februar 2006 
an geltenden Fassung bekannt gemacht, wie er sich aus  
-- der Fassung vom 15. Juli 2002 (Verkündungsblatt der 

Universität Bielefeld - Amtliche Bekanntmachungen - 
Jg. 31 Nr. 15 S. 184),  

-- der Ordnung zur Änderung der Prüfungs- und Studi-
enordnung für das Bachelorstudium an der Universi-
tät Bielefeld vom 15. Juni 2005 (Verkündungsblatt 
der Universität Bielefeld - Amtliche Bekanntmachun-
gen - Jg. 34 Nr. 7 S. 88), 

-- der Zweiten Ordnung zur Änderung der Prüfungs- 
und Studienordnung für das Bachelorstudium an der 
Universität Bielefeld  vom 14. Oktober 2005 (Verkün-
dungsblatt der Universität Bielefeld - Amtliche Be-
kanntmachungen - Jg. 34 Nr. 13 S. 165), 

--  der Bekanntmachung der Neufassung der Prüfungs- 
und Studienordnung für das Bachelorstudium an der 
Universität Bielefeld vom 14. Oktober 2005 (Verkün-
dungsblatt der Universität Bielefeld - Amtliche Be-
kanntmachungen - Jg. 34 Nr. 13 vom 14. Oktober 
2005) und 

--  der Dritten Ordnung zur Änderung der Prüfungs- 
und Studienordnung für das Bachelorstudium an der 
Universität vom 15. Februar 2006 (Verkündungsblatt 
der Universität Bielefeld - Amtliche Bekanntmachun-
gen - Jg. 35 Nr. 3 S. 48) 

ergibt. 
 
Bielefeld, den 15. März 2006 
 

Der Rektor 
der Universität Bielefeld 

Universitätsprofessor Dr. Dieter Timmermann 
 
Studien- und Prüfungsordnung für das Bachelorstu-
dium (BPO) an der Universität Bielefeld vom 15.März 
2006 
 
Inhaltsübersicht: 
 
§ 1 Geltungsbereich der Bachelorprüfungsordnung 
§ 2 Ziel des Studiums 
§ 3 Bachelorgrad 
§ 4 Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen 
§ 5 Studienbeginn 
§ 6 Regelstudienzeit und Studienumfang, Gliede-

rung des Studiums 
§ 7 Kernfächer und Nebenfächer 
§ 8 Strukturierung des Studiums und Modularisie-

rung 
§ 9 Anforderungen des Studiums, Leistungspunkte 
§ 10 Einzelleistungen 
§ 10a Bachelorarbeit 
§ 10b Rücktritt von einer Einzelleistung, Verlängerung 

von Abgabefristen 
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§ 11 Zuständigkeiten 
§ 12 Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistun-

gen 
§ 13 Bewertung der Einzelleistungen, Modulnoten 

und Ermittlung der Gesamtnote 
§ 14 Abschluss des Studiums 
§ 15 Bachelorzeugnis und Bachelorurkunde 
§ 16  Diploma Supplement 
§ 17 Einsicht in die Studierendenakten 
§ 18 Täuschung, Ordnungsverstoß 
§ 19 Ungültigkeit von Einzelleistungen 
§ 20 Aberkennung des Bachelorgrades 
§ 21 Inkrafttreten und Veröffentlichung 
 

 
§ 1 

Geltungsbereich der Bachelorprüfungsordnung 
 
(1) Diese Bachelorprüfungsordnung gilt für das Ba-
chelorstudium an der Universität Bielefeld in den in der 
Anlage (Fächerspezifische Bestimmungen) genannten 
Fächern. Sie regelt in einem allgemeinen Teil grundle-
gende Strukturen des Bachelorstudiums. In den Fächer-
spezifischen Bestimmungen sind die Inhalte und Anfor-
derungen der einzelnen im Bachelorstudium angebote-
nen Fächer geregelt. Ergänzende Informationen für die 
Studierenden enthalten Studiennetzpläne, die den Stu-
dienverlauf in den einzelnen Fächern darstellen, sowie 
die Studiengangs- und die Modulbeschreibungen. 
 
(2) Im Anschluss an das Bachelorstudium bietet die Uni-
versität Bielefeld Masterstudiengänge an, die in Master-
prüfungsordnungen geregelt sind. 
 

§ 2 
Ziel des Studiums 

 
(1) Das Studium im Rahmen des gestuften Bachelor- und 
Masterstudiengangs soll den Studierenden unter Berück-
sichtigung der Anforderungen und Veränderungen in 
der Berufswelt die erforderlichen fachlichen Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Methoden so vermitteln, dass sie zu 
wissenschaftlicher Arbeit, zu wissenschaftlich fundierter 
bzw. künstlerischer oder musikalischer Urteilsfähigkeit, 
zur kritischen Einordnung der wissenschaftlichen Er-
kenntnisse und zu verantwortlichem Handeln befähigt 
werden. 
 
(2) Im Bachelorstudium sollen die grundlegenden Me-
thoden, Fragestellungen und Theorien der Fachwissen-
schaften vermittelt werden. Ziel des Studiums ist auch 
die Fähigkeit, das erworbene Wissen berufsfeldspezifisch 
anwenden und vermitteln zu können. Dabei wird im 
Bachelorstudium zunächst auf die Pluralität möglicher 
Berufsfelder Bezug genommen. 
 

(3) Im Masterstudium sollen die im Bachelorstudium 
erworbenen wissenschaftlichen bzw. künstlerischen oder 
musikalischen Qualifikationen – abhängig vom ange-
strebten Berufsfeld – weiter vertieft oder ergänzt werden. 
Die Studierenden sollen in der Lage sein, weitere fachli-
che Zusammenhänge zu überblicken, die wissenschaftli-
chen Erkenntnisse und Methoden anzuwenden und ihre 
Bedeutung und Reichweite für die Lösung komplexer 
wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Problemstel-
lungen zu bewerten. 
 

§ 3 
Bachelorgrad 

 
Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums wird von 
der zuständigen Fakultät (§ 7 Abs. 3) der akademische 
Grad eines „Bachelor of Arts“ (B.A.) oder eines „Bachelor 
of Science“ (B.Sc.) verliehen.  
 

§ 4 
Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen 

 
(1) Zum Bachelorstudiengang erhält Zugang, wer über 
die allgemeine Hochschulreife oder die fachgebundene 
Hochschulreife verfügt. 
 
(2) Die Fächerspezifischen Bestimmungen können weite-
re Zugangsvoraussetzungen vorsehen. 
 
(3) Zulassungsbeschränkungen für einzelne Studiengän-
ge bleiben unberührt.  
 

§ 5 
Studienbeginn 

 
Die Lehrangebotsplanung ist in der Regel auf einen 
Studienbeginn im Wintersemester ausgerichtet. Das 
Studium kann nach Maßgabe der Fächerspezifischen 
Bestimmungen zum Winter- oder Sommersemester 
aufgenommen werden.  
 

§ 6 
Regelstudienzeit und Studienumfang, 

Gliederung des Studiums 
 
(1) Die Regelstudienzeit bis zum Abschluss des Studiums 
beträgt drei Studienjahre. Ein Studienjahr besteht aus 
zwei Semestern. 
 
(2) Für einen erfolgreichen Abschluss des Studiums sind 
180 Leistungspunkte (LP) zu erwerben. Dies entspricht in 
der Regel einem Studium von 120 Semesterwochen-
stunden (SWS). Für den Erwerb eines Leistungspunktes 
wird ein Arbeitsaufwand von etwa 30 Stunden zugrunde 
gelegt.  
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(3) Das Studium gliedert sich in ein Kernfach und ein 
Nebenfach. Im Kernfach werden 120 LP, im Nebenfach 
60 LP, insgesamt 180 LP erworben. Dies entspricht im 
Kernfach einem Studium von in der Regel 80 SWS, im 
Nebenfach von in der Regel 40 SWS. 10 v.H. des Ge-
samtstudienvolumens (d.h. 18 LP) sind im Rahmen des 
Kernfachstudienvolumens für wahlfreie Veranstaltungen 
vorzusehen.  
 

§ 7 
Kernfächer und Nebenfächer 

 
(1) Welche Kern- und Nebenfächer gewählt werden 
können und welche Fächer nicht miteinander kombinier-
bar sind, ergibt sich aus den Fächerspezifischen Bestim-
mungen. Als Nebenfach kann auch eine Vertiefung des 
Kernfaches gewählt werden. 
 
(2) Sind einzelne Lehrveranstaltungen oder Module im 
Kern- und im Nebenfach verpflichtend, wird die Lehrver-
anstaltung oder das Modul nur einmal absolviert. Es sind 
ersetzende Lehrveranstaltungen im erforderlichen Um-
fang (LP) zu absolvieren, die der Studierende entweder 
aus dem Kern- oder aus dem Nebenfach wählt. Bei der 
Berechnung der Gesamtnote sowohl des Kernfachs als 
auch des Nebenfachs ist jeweils die Note maßgeblich, 
die in der Lehrveranstaltung oder dem Modul erzielt 
wurde, die oder das in beiden Curricula vorgesehen ist.  
 
(3) Die Fakultät, die das Kernfach anbietet, vergibt den 
Bachelorgrad gemäß § 3. 

 
§ 8 

Strukturierung des Studiums  
und Modularisierung 

 
(1) Jedes Kernfach und jedes Nebenfach gliedert sich in 
eine fachliche Basis und in unterschiedliche fachliche 
Profile, die auf unterschiedliche Berufsfelder ausgerichtet 
sind. Für den Fall, dass als Nebenfach eine Vertiefung 
des Kernfaches gewählt wird (§ 7 Abs. 1 Satz 2), kann die 
Aufteilung in die fachliche Basis und unterschiedliche 
fachliche Profile entfallen.  
 
(2) Das Studium ist modular aufgebaut. Module sind 
thematisch und zeitlich abgerundete und in sich abge-
schlossene Studieneinheiten, die zu einer auf das jeweili-
ge Studienziel bezogenen Teilqualifikation führen. Mo-
dule können sich aus verschiedenen Lehr- und Lernfor-
men zusammensetzen.  
 
(3) Der Umfang eines Moduls beträgt i.d.R. 8 bis 15 LP 
(entsprechend etwa 6 bis 10 SWS, im Ausnahmefall 4 
SWS). Ein Modul soll in einem Semester oder in höchs-
tens zwei Semestern abgeschlossen werden können.  
 
(4) Die Zulassung zu einem Modul kann von bestimmten 
Voraussetzungen, insbesondere von der erfolgreichen 
Teilnahme an einem anderen Modul oder an mehreren 
anderen Modulen abhängig gemacht werden. 
 
(5) Der erfolgreiche Abschluss eines Moduls setzt den 
Erwerb einer bestimmten Anzahl von Leistungspunkten 
gemäß § 9 voraus.  
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§ 9 
Anforderungen des Studiums,  

Leistungspunkte 
 
(1) Im Studium müssen die Studierenden an den von 
ihnen nach Maßgabe der Fächerspezifischen Bestim-
mungen gewählten, jeweils bestimmten Modulen zuge-
ordneten Lehrveranstaltungen regelmäßig und aktiv 
teilnehmen. Die regelmäßige und aktive Teilnahme um-
fasst die selbständige Vor- und Nachbereitung der Lehr-
veranstaltungen. Sie kann auch die Bearbeitung von 
Aufgaben zu Übungszwecken, die Protokollierung von 
Versuchen bzw. praktischen Arbeiten und sonstige For-
men der Mitarbeit einschließen. Die Bedingungen für 
eine regelmäßige und aktive Teilnahme werden zu Be-
ginn jeder Veranstaltung in geeigneter Weise öffentlich 
bekannt gegeben. Lehrveranstaltungen können nach 
Ankündigung im Kommentierten Vorlesungsverzeichnis 
auch in einer anderen Sprache als Deutsch abgehalten 
werden.  
 
(2) Für die erfolgreiche Teilnahme an Lehrveranstaltun-
gen oder an Modulen können nach Maßgabe der Fä-
cherspezifischen Bestimmungen außerdem Einzelleistun-
gen gemäß § 10 erforderlich sein.  
 
(3) Für jede Lehrveranstaltung bzw. für jedes Modul 
werden Leistungspunkte vergeben und dokumentiert, 
wenn alle Anforderungen der Veranstaltung oder des 
Moduls gemäß Absatz 1 und 2 erfüllt sind. Die Zahl der 
Leistungspunkte, die in den einzelnen Lehrveranstaltun-
gen erworben werden können, wird jedes Semester im 
Kommentierten Vorlesungsverzeichnis bekannt gegeben. 
 
(4) Leistungspunkte werden nach dem voraussichtlich 
erforderlichen Arbeitsaufwand der Studierenden berech-
net. Als durchschnittliche Arbeitsbelastung werden 1.800 
Arbeitsstunden pro Studienjahr angesetzt. Pro Studien-
jahr sind 60 LP, d.h. pro Semester 30 LP zu erwerben. Für 
den Erwerb eines Leistungspunktes wird ein Arbeitsauf-
wand von etwa 30 Stunden zugrunde gelegt. 
 
(5) Ein Leistungspunkt nach Absatz 4 entspricht einem 
Credit nach dem ECTS (European Credit Transfer Sys-
tem).  

 
§ 10 

Einzelleistungen 
 
(1) Einzelleistungen kann nur erbringen, wer einge-
schrieben und nicht beurlaubt ist oder wer als Zweithö-
rerin oder Zweithörer gemäß § 71 HG zugelassen ist. Das 
Recht von Gasthörerinnen und Gasthörern gemäß § 71 
Abs. 3 HG bleibt unberührt. 
 
(2) Einzelleistungen müssen individuell zuzuordnen sein. 
Die Bachelorarbeit ist ebenfalls eine Einzelleistung; die 

Regelungen des § 10a gehen den Bestimmungen dieses 
Paragraphen vor. Als Einzelleistung kommen insbeson-
dere Klausuren, Referate, Hausarbeiten, Praktika, (prakti-
sche) Übungen, künstlerische oder musikalische Arbei-
ten, mündliche Leistungsüberprüfungen, Vorträge oder 
Protokolle in Betracht. Einzelleistungen dienen auch dem 
Nachweis von Medien- und Vermittlungskompetenz. Sie 
werden in der Regel in deutscher Sprache erbracht, kön-
nen aber nach Ankündigung der Veranstalterin oder des 
Veranstalters zu Beginn der Veranstaltung auch in einer 
anderen Sprache erbracht werden. 
 
(3) Einzelleistungen können auch in Form von Gruppen-
arbeiten erbracht werden, wenn der als Einzelleistung zu 
bewertende Beitrag der oder des einzelnen Studierenden 
auf Grund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen 
oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige 
Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar und 
bewertbar ist und die in den Fächerspezifischen Bestim-
mungen geregelten Anforderungen erfüllt.  
 
(4) Einzelleistungen zu einzelnen Lehrveranstaltungen 
werden in der Regel durch die jeweiligen Lehrenden 
abgenommen. Die Einzelleistung bezieht sich auf den 
Inhalt der jeweiligen Lehrveranstaltungen. Abweichun-
gen von Satz 1 sind mit Zustimmung der Dekanin oder 
des Dekans zulässig. Anstelle von oder zusätzlich zu 
lehrveranstaltungsbezogenen Einzelleistungen kann für 
den erfolgreichen Abschluss eines Moduls eine Einzel-
leistung verlangt werden, die sich auf mehrere oder alle 
Lehrveranstaltungen eines Moduls bezieht (modulbezo-
gene Einzelleistung). 
 
(5) Bei der Abnahme von Einzelleistungen sind die Leh-
renden unabhängig von Weisungen. 
 
(6) Die Form der Erbringung der Einzelleistung sowie 
weitere Einzelheiten zum Verfahren einschließlich der 
Sicherstellung der individuellen Urheberschaft an der 
Einzelleistung werden von den jeweiligen Lehrenden, die 
die Einzelleistung abnehmen, festgelegt und zu Beginn 
der Lehrveranstaltung, spätestens jedoch vier Wochen 
vor dem Termin, zu dem die Einzelleistung zu erbringen 
ist, in geeigneter Form bekannt gegeben. Abweichend 
von Satz 1 kann in den Fächerspezifischen Bestimmun-
gen ein früherer Zeitpunkt zur Festlegung der Form der 
Einzelleistung festgelegt werden.  
 
(7) Die Fächerspezifischen Bestimmungen können beno-
tete und unbenotete Einzelleistungen vorsehen; bei 
mehreren benoteten Einzelleistungen pro Modul werden 
sie zu einer Modulnote zusammengezogen. Die Beno-
tung von Einzelleistungen und die Ermittlung der Mo-
dulnoten richtet sich nach § 13. Module, in denen keine 
benoteten Einzelleistungen zu erbringen sind, bleiben 
unbenotet. 
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(8) Die Bewertung von Einzelleistungen ist den Studie-
renden jeweils spätestens sechs Wochen nach Erbrin-
gung der Einzelleistung bekannt zu geben. 
 
(9) Den Studierenden sollen mindestens zwei Gelegen-
heiten pro Semester, in dem die Lehrveranstaltung an-
geboten wird, eingeräumt werden, die für den erfolgrei-
chen Abschluss einer Lehrveranstaltung vorgeschriebene 
Einzelleistung zu erbringen. Für modulbezogene Einzel-
leistungen (§ 9 Abs. 2) sollen pro Semester mindestens 
zwei Gelegenheiten angeboten werden.  
 
(10) Ist bei einer Veranstaltung wegen deren Art oder 
Zweck oder aus sonstigen wichtigen Gründen von For-
schung und Lehre eine Begrenzung der Teilnehmerzahl 
erforderlich und übersteigt die Zahl der Bewerberinnen 
und Bewerber die Aufnahmefähigkeit, so regelt auf An-
trag der oder des Lehrenden die Dekanin oder der De-
kan der Fakultät, dem die oder der Lehrende angehört, 
den Zugang. Studierende, die im Rahmen ihres Studien-
ganges auf den Besuch einer Lehrveranstaltung zu die-
sem Zeitpunkt angewiesen sind, sind vorab zu berück-
sichtigen. Stehen hierfür nicht ausreichend viele Plätze 
zur Verfügung oder sind für die verbleibenden Plätze 
mehr Bewerbungen als Plätze vorhanden, entscheiden 
folgende Kriterien in der genannten Reihenfolge über 
den Zugang: 
- Erstmaliger Besuch der Veranstaltung, 
- Wiederholung wegen Nichtbestehens, 
- Wiederholung zur Notenverbesserung. 
Lässt sich nach den genannten Kriterien kein Vorrang 
einer Bewerberin oder eines Bewerbers ermitteln, ist 
zunächst die Bewerberin oder der Bewerber, die oder der 
im höheren Fachsemester eingeschrieben ist, vorrangig 
zu berücksichtigen; danach entscheidet das Los. Bewer-
berinnen oder Bewerbern, die auf den Besuch einer 
Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt angewiesen sind 
und diese erstmalig besuchen, darf hierdurch keine Ver-
zögerung von mehr als einem Semester entstehen. 
 
(11) Für das Zeugnis über die Erste Staatsprüfung wer-
den vom Staatlichen Prüfungsamt nur bis zu drei Versu-
che (§ 26 LPO) zur Erbringung einer Einzelleistung be-
rücksichtigt; dies gilt sowohl für Versuche zur Wiederho-
lung einer nicht bestandenen Einzelleistung als auch für 
Versuche zum Zweck der Notenverbesserung. 
 
(12) Weist eine Studierende oder ein Studierender durch 
ärztliches Zeugnis nach, dass sie oder er wegen länger 
andauernder oder ständiger körperlicher oder psychi-
scher Behinderung nicht in der Lage ist, Einzelleistungen 
ganz oder teilweise entsprechend den vorgesehenen 
Anforderungen zu erbringen, gestattet die Dekanin oder 
der Dekan gemäß § 11 unter Berücksichtigung des Ein-
zelfalles abweichend von den vorgesehenen Anforde-
rungen gleichwertige Einzelleistungen zu erbringen. 

 
§ 10a 

Bachelorarbeit 
 
(1) Im letzten Studienjahr wird im Kernfach eine Ba-
chelor-arbeit, die Bestandteil eines Moduls sein soll, 
angefertigt. Sie kann nicht im wahlfreien Bereich absol-
viert werden. Die Bearbeitungszeit ist mit der Maßgabe 
festzulegen, dass der Abschluss innerhalb der Regelstu-
dienzeit und die ordnungsgemäße Studierbarkeit des 
Nebenfaches gewährleistet sind. 
 
(2) Die Bachelorarbeit wird von einer prüfungsberechtig-
ten Person ausgegeben und betreut und von dieser und 
einer weiteren prüfungsberechtigten Person bewertet. 
Den Studierenden soll Gelegenheit gegeben werden, für 
das Thema und die betreuende Person einen Vorschlag 
abzugeben. 
 
(3) Die Bachelorarbeit ist in deutscher oder nach Abspra-
che mit den Betreuern in einer anderen Sprache abzufas-
sen. 
 
(4) Sofern die Fächerspezifischen Bestimmungen nichts 
anderes vorsehen, kann die Bachelorarbeit auch in Form 
einer Gruppenarbeit (mit bis zu drei Studierenden) er-
stellt werden, wenn die Anforderungen nach den Absät-
zen 1 und 3 erfüllt sind; § 10 Abs. 3 gilt entsprechend. 
 
(5) Der Bachelorarbeit ist eine Versicherung der Kandida-
tinnen und Kandidaten beizufügen, dass sie die Arbeit - 
bei einer Gruppenarbeit den entsprechend gekennzeich-
neten Anteil an der Arbeit - selbständig verfasst und 
keine anderen als die angegebenen Quellen benutzt 
haben; die Versicherung selbständiger Erstellung ist auch 
für gelieferte Datensätze, Zeichnungen, Skizzen oder 
grafische Darstellungen abzugeben. Die Bachelorarbeit 
ist, soweit in den Fächerspezifischen Bestimmungen 
nichts anderes bestimmt ist, in zweifacher gebundener 
Ausfertigung beim zuständigen Prüfungsamt einzu-
reichen. 
 
(6) Die Note (Zahlenwert) der Bachelorarbeit wird aus 
dem arithmetischen Mittel der Bewertung der beiden 
prüfenden Personen gebildet, sofern die Differenz nicht 
mehr als 2,0 beträgt. Hierbei werden alle Dezimalstellen 
außer der ersten ohne Rundung gestrichen. Die gemit-
telte Note muss nicht den Notenschritten gemäß § 13 
Abs. 1 entsprechen. Beträgt die Differenz mehr als 2,0 
oder wird die Arbeit von nur einem der beiden Prüferin-
nen oder Prüfer mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet, 
wird von der Dekanin oder dem Dekan eine dritte prü-
fungsberechtigte Person zur Bewertung der Bachelorar-
beit bestimmt; in diesem Fall wird die Note der Bachelo-
rarbeit aus dem arithmetischen Mittel der beiden besse-
ren Noten gebildet; die Bachelorarbeit kann jedoch nur 
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dann als "ausreichend" oder besser bewertet werden, 
wenn mindestens zwei Noten "ausreichend" oder besser 
sind.  
 
(7) Die Ausgabe der Bachelorarbeit kann von bestimm-
ten Voraussetzungen, z. B. vom Nachweis bestimmter 
Module, abhängig gemacht werden.  
 

§ 10b 
Rücktritt von einer Einzelleistung, Verlängerung von 

Abgabefristen 
 
(1) Der Rücktritt von einer bereits begonnenen Einzelleis-
tung gilt bei benoteten Einzelleistungen als mit "nicht 
ausreichend" (5,0) und bei unbenoteten Einzelleistungen 
als mit "nicht bestanden" bewertet. Rücktritt ist der Ab-
bruch oder die nicht fristgerechte Abgabe einer bereits 
begonnenen Einzelleistung. Die Bewertung nach Satz 1 
wird im Transcript aufgeführt. Satz 1 und 3 gelten nicht 
für den genehmigten Rücktritt aus wichtigem Grund. 
 
(2) Als wichtiger Grund kommen insbesondere krank-
heitsbedingte Prüfungsunfähigkeit, Inanspruchnahme 
von Schutzzeiten nach den §§ 3, 4, 6 und 8 des Mutter-
schutzgesetzes und von Fristen des Bundeserziehungs-
geldgesetzes über die Elternzeit oder in dringenden 
Fällen die Pflege von Personen im Sinne von § 65 Abs. 5 
Satz 2 Nr. 5 HG in Betracht.  
 
(3) Ein wichtiger Grund muss unverzüglich schriftlich 
angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit 
kann die Vorlage eines ärztlichen Attests oder in be-
gründeten Einzelfällen die Vorlage eines amtsärztlichen 
Attests verlangt werden. 
 
(4) Erkennt die nach § 11 zuständige Stelle den wichtigen 
Grund an und genehmigt damit einen Rücktritt, so wird 
ein neuer Termin zur Erbringung der Einzelleistung, in 
der Regel der nächste reguläre Termin zur Erbringung 
der Einzelleistung, festgesetzt. 
 
(5) Wird die Abgabefrist für eine häusliche Einzelleistung 
aus wichtigem Grund nicht eingehalten, kann auf Antrag 
die nach § 11 zuständige Stelle die Abgabefrist insge-
samt höchstens auf das doppelte der ursprünglich vor-
gesehenen Bearbeitungszeit verlängern; die Möglichkeit 
des Rücktritts gemäß Absatz 4 bleibt davon unberührt. 
 

§ 11 
Zuständigkeiten 

 
(1) Für die Organisation des Studiums, der Studienbera-
tung und der Leistungskontrolle einschließlich der Ab-
nahme der Einzelleistungen und der Erteilung der Leis-
tungspunkte einschließlich ihrer Dokumentation und 
Leistungsbescheinigungen sowie für alle in diesem Zu-

sammenhang zu treffenden Entscheidungen ist grund-
sätzlich die Dekanin oder der Dekan zuständig. 
 
(2) Die Dekanin oder der Dekan kann die Studiendekanin 
oder den Studiendekan der Fakultät oder einen aus 
Mitgliedern der Fakultät bestehenden Ausschuss, dem 
mehrheitlich Mitglieder der Gruppe der Hochschullehre-
rinnen und Hochschullehrer angehören, oder ein Mit-
glied der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer der Fakultät mit der Wahrnehmung der Auf-
gaben nach Absatz 1 beauftragen. 
 
(3) Abweichend von Absatz 1 und 2 ist für die Entschei-
dung über Einwendungen ein aus Mitgliedern der Fakul-
tät bestehender Ausschuss, dem mehrheitlich Mitglieder 
der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschul-
lehrer angehören, zuständig. 
 
(4) Der Ausschuss nach Absatz 2 und 3 kann die Erledi-
gung seiner Aufgaben auf die Vorsitzende bzw. den 
Vorsitzenden übertragen. 
 
(5) Die Dekanin oder der Dekan sowie der Ausschuss 
nach Absatz 2 und 3 sind Behörden im Sinne des Verwal-
tungsverfahrens- und des Verwaltungsprozessrechts. 
 

§ 12 
Anrechnung von Studien- und  

Prüfungsleistungen 
 
(1) Studien- und Prüfungsleistungen in dem gleichen 
Studiengang an anderen Hochschulen im Geltungsbe-
reich des Grundgesetzes werden ohne Gleichwertig-
keitsprüfung von Amts wegen angerechnet. 
 
(2) Gleichwertige Studien- und Prüfungsleistungen, die in 
anderen Studiengängen oder an anderen Hochschulen 
im Geltungsbereich des Grundgesetzes erbracht wurden, 
werden von Amts wegen angerechnet. Gleichwertige 
Studien- und Prüfungsleistungen, die an Hochschulen 
außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes 
erbracht wurden, werden auf Antrag angerechnet. 
Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn Studien- und 
Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang und in den Anfor-
derungen denjenigen des Studiengangs im wesentlichen 
entsprechen. Dabei ist kein schematischer Vergleich, 
sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung 
vorzunehmen. Für die Gleichwertigkeit von Studien- und 
Prüfungsleistungen an ausländischen Hochschulen sind 
die von der Kultusministerkonferenz und der Hochschul-
rektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen 
maßgebend. Im Übrigen kann bei Zweifeln an der 
Gleichwertigkeit die Zentralstelle für ausländisches Bil-
dungswesen gehört werden. 
 
(3) Für die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleis-
tungen, die in staatlich anerkannten Fernstudien, in vom 
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Land Nordrhein-Westfalen mit den anderen Ländern und 
dem Bund entwickelten Fernstudieneinheiten, an staatli-
chen oder staatlich anerkannten Berufsakademien oder 
in einem weiterbildenden Studium erbracht worden sind, 
gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. 
 
(4) Leistungen, die mit einer erfolgreich abgeschlossenen 
vierjährigen Ausbildung am Oberstufen-Kolleg Bielefeld 
in einschlägigen Wahlfächern erbracht worden sind, 
werden als Studien- und Prüfungsleistungen angerech-
net, soweit die Gleichwertigkeit nachwiesen wird. 
 
(5) Studierenden, die aufgrund einer Einstufungsprüfung 
gemäß § 67 HG berechtigt sind, das Studium in einem 
höheren Fachsemester aufzunehmen, werden die in der 
Einstufungsprüfung nachgewiesenen Kenntnisse und 
Fähigkeiten auf die Studien- und Prüfungsleistungen 
angerechnet. Die Feststellungen im Zeugnis über die 
Einstufungsprüfung sind für die Dekanin oder den Dekan 
bindend. 
 
(6) Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerech-
net, sind ggfs. die Noten – soweit die Notensysteme 
vergleichbar sind – zu übernehmen und in die Berech-
nung der Gesamtnote einzubeziehen. Bei unvergleichba-
ren Notensystemen wird der Vermerk "bestanden“ auf-
genommen. Die Anrechnung wird im Zeugnis gekenn-
zeichnet. Die oder der Studierende hat die für die An-
rechnung erforderlichen Unterlagen vorzulegen. 
 
(7) Zuständig für die Anrechnungen ist die Dekanin oder 
der Dekan gemäß § 11. Vor Feststellungen über die 
Gleichwertigkeit sind die zuständigen Fachvertreterinnen 
und Fachvertreter zu hören. 
 

§ 13 
Bewertung der Einzelleistungen,  

Modulnoten und Ermittlung der Gesamtnote 
 
(1) Für die Bewertung von Einzelleistungen (§§ 10 Abs. 7, 
10a) sind folgende Noten zu verwenden: 
1 =  sehr gut  =  eine hervorragende Leistung; 
2 =  gut  =  eine Leistung, die erheblich 

über den durchschnittlichen 
Anforderungen liegt; 

3 =  befriedigend  =  eine Leistung, die 
den durchschnittlichen Anfor-
derungen entspricht; 

4 =  ausreichend   = eine Leistung, die trotz ihrer 
Mängel noch den Anforde-
rungen genügt; 

5 =  nicht ausreichend =  eine Leistung, die wegen 
erheblicher Mängel den An-
forderungen nicht mehr ge-
nügt. 

Durch Erniedrigen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 
0,3 können zur differenzierten Bewertung Zwischenwerte 
gebildet werden. Die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind 
dabei ausgeschlossen.  
(2) Eine Einzelleistung ist bestanden, wenn sie den An-
forderungen gemäß § 10 entspricht und im Falle der 
Benotung mit mindestens "ausreichend" (4,0) bewertet 
worden ist.  
 
(3) Wird ein Modul mit einer nach Absatz 1 benoteten 
Einzelleistung abgeschlossen, ist diese Note dann zu-
gleich die Modulnote. Bei mehreren benoteten Einzel-
leistungen errechnet sich die Modulnote als nach Leis-
tungspunkten gewichtetes arithmetisches Mittel aus den 
Noten (Zahlenwert) der dem jeweiligen Modul zugeord-
neten Einzelleistungen. Dabei werden alle Dezimalstellen 
außer der ersten ohne Rundung gestrichen. Die Modul-
note lautet bei einem Wert 
bis einschließlich 1,5  = sehr gut; 
von 1,6 bis 2,5  = gut; 
von 2,6 bis 3,5  = befriedigend; 
von 3,6 bis 4,0  = ausreichend; 
über 4,0    = nicht ausreichend. 
 
(4) Die Gesamtnote des Kernfaches und des Nebenfa-
ches errechnet sich jeweils als das nach Leistungspunk-
ten gewichtete arithmetische Mittel aus den Noten (Zah-
lenwert) aller nach Maßgabe der Fächerspezifischen 
Bestimmungen zugehörigen Module gemäß Absatz 1. 
Die Gesamtnote der Bachelorprüfung errechnet sich als 
arithmetisches Mittel aus den Gesamtnoten des Kernfa-
ches und des Nebenfaches nach Satz 1; dabei wird die 
Note des Kernfaches mit 120 und die des Nebenfaches 
mit 60 gewichtet. Alle Dezimalstellen außer der ersten 
werden ohne Rundung gestrichen. Der wahlfreie Bereich 
gemäß § 6 Abs. 3 Satz 4 geht dabei nicht in die Notenbe-
rechnung ein. Die Gesamtnote lautet bei einem Wert 
bis einschließlich 1,5  = sehr gut; 
von 1,6 bis 2,5  = gut; 
von 2,6 bis 3,5  = befriedigend; 
von 3,6 bis 4,0  = ausreichend; 
über 4,0    = nicht ausreichend. 
 
(5) Wird als Nebenfach eine Vertiefung des Kernfachs 
gewählt, errechnet sich die Gesamtnote der Bachelorprü-
fung als das nach Leistungspunkten gewichtete arithme-
tische Mittel aus den Noten (Zahlenwert) aller nach 
Maßgabe der Fächerspezifischen Bestimmungen zuge-
hörigen Module gemäß Absatz 1. Alle Dezimalstellen 
außer der ersten werden ohne Rundung gestrichen. Der 
wahlfreie Bereich gemäß § 6 Abs. 3 Satz 4 geht dabei 
nicht in die Notenberechnung ein. Die Gesamtnote lau-
tet bei einem Wert 
bis einschließlich 1,5  = sehr gut; 
von 1,6 bis 2,5  = gut; 
von 2,6 bis 3,5  = befriedigend; 
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von 3,6 bis 4,0  = ausreichend; 
über 4,0    = nicht ausreichend. 
 

§ 14 
Abschluss des Studiums 

 
(1) Das Bachelorstudium hat erfolgreich abgeschlossen, 
wer an allen nach Maßgabe der Fächerspezifischen Best-
immungen für den Studiengang erforderlichen Modulen 
erfolgreich teilgenommen und 180 LP erworben hat.  
 
(2) Hat eine Kandidatin oder ein Kandidat das Bachelor-
studium nicht erfolgreich abgeschlossen, wird ihr oder 
ihm auf Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden 
Nachweise und der Exmatrikulationsbescheinigung eine 
schriftliche Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten 
Leistungen und ggfs. die Noten sowie die zum erfolgrei-
chen Abschluss des Bachelorstudiums noch fehlenden 
Leistungen enthält und erkennen lässt, dass das Ba-
chelorstudium nicht erfolgreich abgeschlossen ist. 
 
(3) Auf Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden 
Nachweise und der Exmatrikulationsbescheinigung wird 
abweichend von Absatz 2 ein Zeugnis ausgestellt, das 
die erbrachten Leistungen und ggfs. die Noten enthält. 
Das Zeugnis wird von der Dekanin oder dem Dekan 
unterzeichnet und mit dem Siegel der Fakultät, der das 
Kernfach zugeordnet ist, versehen. 
 

§ 15 
Bachelorzeugnis und Bachelorurkunde 

 
(1) Hat die oder der Studierende das Bachelorstudium 
erfolgreich abgeschlossen, erhält sie oder er auf Antrag 
über die Ergebnisse ein Zeugnis. In das Zeugnis wird 
aufgenommen: 
a) das gewählte Profil, 
b) ggfs. die Note und das Thema der Bachelorarbeit (§ 

10a), 
c)  die Gesamtnote des Kernfachs, des Nebenfachs und 

die Note der Bachelorprüfung insgesamt (§ 13 Abs. 
4). 

 
(2) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages der Antrag-
stellung. Der Antrag kann zeitgleich mit Erbringung der 
letzten Einzelleistung gestellt werden. 
 
(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird der oder dem 
Studierenden eine Bachelorurkunde mit dem Datum des 
Zeugnisses ausgehändigt. Darin wird die Verleihung des 
akademischen Grades gemäß § 3 beurkundet. 
 
(4) Dem Zeugnis und der Urkunde werden eine englisch-
sprachige Fassung beigefügt. 
 
(5) Das Bachelorzeugnis und die Bachelorurkunde wer-
den von der Dekanin oder dem Dekan der Fakultät, der 

das Kernfach zugeordnet ist, unterzeichnet und mit dem 
Siegel der Fakultät versehen. 
 

§ 16 
Diploma Supplement 

 
(1) Mit dem Zeugnis über den Abschluss des Bachelor-
studiums wird der oder dem Studierenden ein Diploma 
Supplement mit Transcript ausgehändigt.  
 
(2) Das Diploma Supplement enthält Angaben zum Stu-
diengang, zu seinen Voraussetzungen und Inhalten, zum 
Benotungssystem und zur Art des Abschlusses und wird 
durch Informationen über die Hochschule und das deut-
sche Studiensystem ergänzt.  
 
(3) Das Transcript informiert über den individuellen Stu-
dienverlauf, nämlich das gewählte fachliche Profil, alle 
besuchten Lehrveranstaltungen und Module sowie alle 
während des Studienganges erbrachten Leistungen und 
deren Bewertungen. Insbesondere enthält es auch die 
einzelnen Modulnoten (§§ 10 Abs. 7, 13 Abs. 3). 
 

§ 17 
Einsicht in die Studierendenakten 

 
(1) Den Studierenden wird nach Abschluss jeder Einzel-
leistung Einsicht in ihre oder seine Arbeiten, die Bemer-
kungen der Lehrenden, die die Einzelleistung abgenom-
men haben, und in die entsprechenden Protokolle (Prü-
fungsprodukte) gewährt. Die Einsichtnahme erfolgt auf 
Antrag der oder des Studierenden, der schriftlich bei der 
Dekanin oder dem Dekan gemäß § 11 zu stellen ist. Die 
Dekanin oder der Dekan bestimmt Ort und Zeit der 
Einsichtnahme. Das Recht auf Einsichtnahme erlischt ein 
Jahr nach Ausstellung des Bachelorzeugnisses. Abwei-
chend von Satz 2 kann die Dekanin oder der Dekan ein 
anderes Verfahren der Einsichtnahme festlegen.  
 
(2) Werden schriftliche Arbeiten an die Studierenden 
ausgehändigt, ist damit zugleich das Recht auf Einsicht-
nahme nach Absatz 1 erfüllt. 
  

§ 18 
Täuschung, Ordnungsverstoß 

 
(1) Versuchen Studierende das Ergebnis einer Einzelleis-
tung durch Täuschung, zum Beispiel Benutzung nicht 
zugelassener Hilfsmittel, zu beeinflussen, kann - je nach 
Schwere des Täuschungsversuchs - die betreffende Ein-
zelleistung als mit "nicht bestanden" (bei unbenoteten 
Einzelleistungen) bzw. "nicht ausreichend" (5,0) (bei 
benoteten Einzelleistungen) bewertet werden. Wer die 
Abnahme der Einzelleistung stört, kann von den jeweili-
gen Lehrenden oder Aufsichtführenden in der Regel 
nach Abmahnung von der Fortsetzung der Erbringung 
der Einzelleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall 
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gilt die betreffende Einzelleistung als mit "nicht bestan-
den" (bei unbenoteten Einzelleistungen) bzw. "nicht 
ausreichend" (5,0) (bei benoteten Einzelleistungen) be-
wertet. Die Gründe für den Ausschluss sind aktenkundig 
zu machen. 
 
(2) Im Falle eines mehrfachen oder sonstigen schwerwie-
genden Täuschungsversuches kann der Prüfling zu dem 
exmatrikuliert werden. 
 
(3) Belastende Entscheidungen sind den Betroffenen 
unverzüglich schriftlich mitzuteilen und zu begründen. 
Vor einer Entscheidung ist den Betroffenen Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu geben. 
 

§ 19 
Ungültigkeit von Einzelleistungen 

 
(1) Hat die oder der Studierende bei einer Einzelleistung 
getäuscht und wird diese Tatsache erst nach der Aus-
händigung des Zeugnisses bekannt, kann die Dekanin 
oder der Dekan gemäß § 11 nachträglich das Ergebnis 
und ggfs. die Noten für diejenigen Einzelleistungen, bei 
deren Erbringen die oder der Studierende getäuscht hat, 
entsprechend berichtigen und die Einzelleistung ganz 
oder teilweise für nicht bestanden erklären. 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu 
einem Modul, in dessen Rahmen eine Einzelleistung 
erbracht wurde, nicht erfüllt, ohne dass die oder der 
Studierende hierüber täuschen wollte, und wird diese 
Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses be-
kannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Ein-
zelleistung geheilt. Hat die oder der Studierende die 
Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet die 
Dekanin oder der Dekan gemäß § 11 unter Beachtung 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (VwVfG) über die Rechtsfolgen. 
 
(3) Der oder dem Studierenden ist vor einer Entschei-
dung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
 
(4) Das unrichtige Zeugnis wird eingezogen, ggfs. wird 
ein neues erteilt. Eine Entscheidung nach Absatz 1 und 
Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab 
dem Datum des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 
 

§ 20 
Aberkennung des Bachelorgrades 

 
Die Aberkennung des Bachelorgrades kann erfolgen, 
wenn sich nachträglich herausstellt, dass er durch Täu-
schung erworben ist, oder wenn wesentliche Vorausset-
zungen für die Verleihung irrtümlich als gegeben ange-
sehen worden sind. § 19 gilt entsprechend. Zuständig für 
die Entscheidung ist die Dekanin oder der Dekan gemäß 
§ 11. 

 
§ 21  

Inkrafttreten und Veröffentlichung 
 
(1) Diese Prüfungs- und Studienordnung tritt am Tage 
nach ihrer Bekanntgabe im Verkündungsblatt der Uni-
versität Bielefeld - Amtliche Bekanntmachungen - in 
Kraft. *) 
 
(2) Die §§ 10 Abs. 10 und Abs. 12 sowie 16 Abs. 3 gelten 
ab dem Wintersemester 2005/2006 für alle Studieren-
den. 
 
(3) Soweit Fächerspezifische Bestimmungen andere Re-
gelungen als diejenigen des § 10a Abs. 2 bis 4 vorsehen, 
sind diese bis zum 1. Oktober 2006 anzupassen. Danach 
treten anderslautende Bestimmungen außer Kraft und 
die Regelungen dieser Ordnung gelten unmittelbar. 
 
 
 
*) Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten der Ordnung in 
der ursprünglichen Fassung vom 15. Juli 2002 (Verkün-
dungsblatt der Universität Bielefeld - Amtliche Bekannt-
machungen - Jg. 31 Nr. 15 S. 184). Der Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Änderungen ergibt sich aus den in der 
vorangestellten Bekanntmachung bezeichneten Ände-
rungsordnungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordnung zur Änderung der Prüfungs- und Studien-
ordnung für den Masterstudiengang "Master of Edu-
cation" (MPO Ed.) an der Universität Bielefeld vom 
15. März 2006 

Az.: 2100.2 
 
Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 86 Abs. 1 und 94 Abs. 1 des 
Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (HG) vom 14. März 2000 (GV. NRW. S. 190), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. November 2004 
(GV. NRW. S. 752) hat die Universität Bielefeld folgende 
Ordnung zur Änderung der Prüfungs- und Studienord-
nung für den Masterstudiengang "Master of Education" 
(MPO Ed.) an der Universität Bielefeld erlassen: 
 
 

Artikel I 
 




